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öffentlichen Kanal zugeführt wurden, bei der Berech-
nung der Schmutzwassergebühr abgesetzt werden. Die 
Mengen sind z.B. durch einen privaten und geeichten 
Wasserzähler zu ermitteln. Es gibt die Möglichkeit, den 
Zähler fest in die Leitung einzubauen oder auf eine vor-
handene Außenzapfstelle aufzuschrauben (sog. „Zapf-
hahnzähler“). Der Abzugszähler (Gartenwasserzähler) 
muss den Bestimmungen des Eichgesetzes entspre-
chen. Der Eichzeitraum beträgt 6 Jahre. Nach Ablauf der 
Eichfrist ist der Abzugszähler gegen einen geeichten 
Zähler auszutauschen. Nach erfolgter Erstinstallation 
oder nach Zählerwechsel fi ndet eine Abnahme durch 
das gemeindliche Wasserwerk statt, bei der der Zähler 
u.a. verplombt wird. Der durch die Abnahme verursach-
te fi nanzielle Aufwand wird gem. Verwaltungsgebüh-
rensatzung der Gemeinde Eitorf über einen separaten 
Gebührenbescheid beim Antragsteller erhoben. Der 
Tarif beträgt derzeit 26,00 Euro je angefangene halbe 
Stunde (inkl. An- und Abfahrt). Der Antrag auf Einbau 
eines Gartenwasserzählers erfolgt schriftlich über einen 
Vordruck.
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• Der Einbau des Gartenwasserzählers erfolgt nicht 
durch die Gemeindewerke Eitorf. Der Eigentümer ist 
für die Montage selbst verantwortlich.

• Es dürfen nur geeichte Wasserzähler eingebaut werden.

• Denken Sie bitte daran, Ihre Bewässerungseinrichtung 
mit einer Entleerung zu versehen, wenn Einrichtungen 
oder Leitungsteile nicht frostfrei verlegt sind.

• Bei Fragen zum geeigneten Standort beraten wir Sie gerne.

Für die Befüllung von Poolanlagen und Schwimmbecken 
ist ein Mengenabzug bei der Schmutzwassergebühr 
ausgeschlossen, da dieses Wasser durch die Benutzung 
der Anlagen zu Abwasser wird und daher nach seiner 
Nutzung zu einem späteren Zeitpunkt über die öffent-
liche Schmutz- oder Mischwasserkanalisation zu ent-
sorgen ist. 

Befristete Mehrwertsteuersenkung in 2020
Bundestag und Bundesrat haben am 29. Juni 2020 im 
Zuge der Bekämpfung der Folgen durch die Corona-
Pandemie ein Konjunkturpaket beschlossen.

Von dem Beschluss der Bundesregierung zur Senkung 
der Mehrwertsteuer zum 01.07.2020 ist auch der Bezug 
von Trinkwasser betroffen. Der gesetzliche Mehrwert-
steuersatz in der Wasserversorgung beträgt sieben 
Prozent. Für den Zeitraum 01.07. – 31.12.2020 sinkt der 
Steuersatz auf fünf Prozent.

Die gute Nachricht ist, dass die Kunden der Gemeinde-
werke Eitorf von dieser Senkung unmittelbar profi tieren, 
da der Steuervorteil eins zu eins an sie weitergegeben 
wird. Aktiv werden müssen die Kunden dafür nicht. Die 
Gemeindewerke haben alle notwendigen Anpassungen 
vorgenommen.

Eine außerordentliche Zwischenablesung bzw. Zähler-
standmeldung zum 01.07.2020 war aus umsatzsteuerli-
chen Gründen nicht erforderlich. Die Trinkwassergebühr 
wird für das komplette Abrechnungsjahr 2020 mit dem 
verminderten Mehrwertsteuersatz in Höhe von fünf 
Prozent abgerechnet, da es sich um eine Jahresgebühr 
handelt.

Wie Sie sicher bemerkt haben, blieben die für das Ab-
rechnungsjahr 2020 festgesetzten Vorauszahlungsbe-
träge bis zum Jahresende unverändert bestehen. Diese 
werden mit der jetzt vorliegenden Jahresverbrauchs-
abrechnung verrechnet. Die Mehrwertsteuerdifferenz 
in Höhe von zwei Prozent wird in diesem Zuge „gutge-
schrieben“.

Neues Logo und neue Homepage
Das neu entwickelte Logo der Gemeindewerke Eitorf ist 
Teil des einheitlichen neuen grafi schen Erscheinung-
bildes der Gemeinde Eitorf. Es ist in engem Zusammen-
hang mit dem neuen Hauptlogo der Gemeinde Eitorf 
zu sehen, da es sich zwar als eigenständiges „Sublogo“ 
versteht, optisch und strukturell aber daran orientiert. 
In diesem Zusammenhang wurde die Internetseite der 

Gebührenübersicht 2021
Für 2021 ergeben sich die nachfolgenden, gegenüber 
2020 unveränderten Gebührensätze:
 a) Trinkwasser pro m3  1,61 Euro

b) Wasserzähler bis Qn 10 monatlich  10,70 Euro
c) Grundgebühr Schmutzwassereinleitung
     monatlich  5,00 Euro
d) Schmutzwassereinleitung pro m3  3,28 Euro
e) Niederschlagswassereinleitung pro m2  0,75 Euro
f) Abwasser aus geschlossenen Gruben
    je m3 Anliefermenge  8,76 Euro
g) Klärschlamm je m3 Anliefermenge  87,60 Euro

Die Gebühren zu a) und b) verstehen sich inklusive der Umsatzsteuer von 7%.

Dienstgebäude  Auf dem Erlenberg 3, 53783 Eitorf
Fon 0 22 43 / 89-0
Fax 0 22 43 / 89-219

Postanschrift  Markt 1,  53783 Eitorf
E-Mail  buergermeister@eitorf.de
Internet  www.eitorf.de/gemeindewerke

Wasserwerk  Schulgasse 1, Fon 0 22 43 / 89-192
Kläranlage  Im Sand 40, Fon 0 22 43 /9 11 98 10
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Gemeindewerke überarbeitet und in einen stärkeren
Zusammenhang mit der Hauptseite der Gemeinde
gestellt. Sie erreichen uns online ab sofort unter
www.eitorf.de/gemeindewerke
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Wasserversorgung in Eitorf – Fakten und Zahlen

Fremdstoffe im Abwasser
Es ist schnell gemacht, die Toilettenspülung gedrückt und alles 
verschwindet in den Kanal. Über das Waschbecken oder das WC 
landen mit dem Abwasser oft Feuchttücher, Medikamente, Es-
sensreste und viele andere Abfälle in der Kanalisation. Doch sie 
verschwinden nicht einfach in der Toilette oder im Abfl uss. Was 
auf den ersten Blick einfach klingt, sorgt für erhöhten Aufwand 
beim Abwassertransport und der Abwasserreinigung.
Das Abwasser fl ießt nämlich erst durch die Kanalisation bis 
zum Klärwerk, wo es mehrere aufwändige Reinigungen durch-
läuft. Anschließend wird das gereinigte Wasser in Gewässer 
geleitet und gelangt wieder in den natürlichen Wasserkreislauf: 
Es fl ießt zurück in die Natur, aus der wir unser Trinkwasser 
gewinnen.
Was zuhause wie selbstverständlich aus dem Hahn kommt, 
ist das Ergebnis eines langen Prozesses. Es wird zunehmend 
schwerer für Klärwerke, immer größer werdende Verschmut-
zungen restlos aus dem Abwasser zu fi ltern. Der zusätzliche 
Reinigungsaufwand in den Kläranlagen belastet uns alle auch 
fi nanziell, da die Abwassergebühren steigen können.
Speisereste im Kanal ziehen Ratten an, verstopfen die Rohre 
und führen zu unangenehmen Gerüchen. Hygieneartikel und 
Feuchttücher verstopfen Rohre und Pumpen, wodurch kosten-
intensive Reinigungen und Reparaturen vorgenommen werden 
müssen. Medikamente können kaum aus dem Abwasser 

entfernt werden und belasten dementsprechend Umwelt und 
Gesundheit. Fette und Öle setzen sich in den Rohren fest und 
können diese verschließen. Speisereste gehören in den Biomüll, 
alles andere in den Restmüll!
Unser Trinkwasser ist wertvoll – wir benutzen es zum Kochen 
oder Duschen und können es bedenkenlos trinken. Helfen Sie 
mit, damit dies so bleibt. Wir alle können dazu beitragen, das 
Abwasser so wenig wie möglich zu belasten. Machen wir unse-
re Toiletten und Abfl üsse nicht zu Mülleimern!
Weitere Informationen zum Thema erhalten Sie auch bei der 
Verbraucherzentrale NRW unter www.verbraucherzentrale.nrw 

Baumaßnahmen der Gemeindewerke in 2021
Wie bereits in den Vorjahren werden auch in 2021 die 
Gemeindewerke am Erhalt des Wasserleitungs- und 
Kanalnetzes arbeiten, um auch zukünftig eine sichere, 
leistungsfähige, störungs- und hygienisch einwandfreie 
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung gewährleisten 
zu können.
Vorgesehen sind Wasserleitungserneuerungen mit einer 
Gesamtlänge von rd. 4.000 m vor allem in den folgenden 
Straßen bzw. Ortslagen: „Eitorfer Straße (Kreuzungsbereich 
Lindscheider-/Linkenbacher Straße)“ in Eitorf-Mühleip, 
„Auf der Könenwiese“ in Eitorf-Lindscheid, „Hennefer Str.“ 
in Eitorf-Bach, „Hausmannswiese“ in Eitorf-Halft sowie die 
Transportleitung zwischen Eitorf-Bourauel und Eitorf-Lütz-
genauel. Weiterhin werden die laufenden Leitungssanierun-
gen im Bereich der „Siegstraße / Leienbergstraße“ (von der 
„Poststraße“ bis zur „Bergstraße“) und Arbeiten in diversen 
Straßen südlich der „Halfter Str.“ in Eitorf-Halft fortgeführt 
und fertiggestellt werden. Zur Verbesserung der Wasserver-
sorgung ist zudem der Bau einer neuen Trinkwassertrans-
portleitung zwischen der „Wecostraße“ und der Ortslage 
Eitorf-Huckenbröl vorgesehen.
Im Bereich der Abwasserbeseitigung sollen neben den be-
reits laufenden Erneuerungsarbeiten an der Kanalisation in 
der „Leienbergstraße“ und „Bergstraße“ Kanalbauarbeiten im 
Bereich der Straße „Auf der Könenwiese“ (Eitorf-Lindscheid) 
durchgeführt werden. Aus Gründen des Gewässerschutzes 
ist außerdem der Bau von zwei Regenrückhaltebecken in 

Eitorf-Lindscheid vorgesehen. Daneben werden auf der Klär-
anlage in Eitorf Arbeiten zum Bau eines Klärschlammlagers, 
einer Feinrechenanlage im Zulauf sowie Maßnahmen zum 
Hochwasserschutz begonnen bzw. fortgesetzt.

Über die einzelnen Maßnahmen wird in der Presse und im 
Internetangebot der Gemeinde Eitorf sowie der Gemeinde-
werke Eitorf informiert.

Trinkwasser ist Klimaschutz
Der einfachste Durstlöscher ist noch immer das Trinkwasser 
aus der Leitung. Keine Transportwege, kein umständliches 
Tragen, keine leeren Flaschen und ein unschlagbar attrak-
tiver Preis von durchschnittlich rund 0,2 Cent pro Liter. 
Leitungswasser hält jedem Vergleich stand, wie auch die 
letzten Testergebnisse von Stiftung Warentest (2019) zeigen. 

Die Verbraucher sind übrigens mit ihrer Trinkwasserqualität 
sehr zufrieden und bewerten das Wasser aus dem Hahn 
mit sehr gut. Das belegen die letzten Ergebnisse der vom 
Verband kommunaler Unternehmen (VKU) unterstützten 
Langzeitstudie „Qualität und Image von Trinkwasser in 
Deutschland” (TWIS 2019).

Fast 93 Prozent der Befragten geben an, Wasser aus dem 
Wasserhahn zu trinken. Mehr als zwei Drittel tun das ein- bis 
mehrmals täglich, über 83 Prozent trinken Leitungswasser 
zumindest ab und zu. Dabei bewerten sie die Qualität des 
Trinkwassers als „sehr gut“ bis „gut“ (84 Prozent). Über 90 
Prozent schätzen es als „sauber und rein“ ein und geben an, 
es ohne Bedenken zu trinken.

Niederschlagswassergebühr und
abfl usswirksame Flächen
Bereits im Jahr 2009 (rückwirkend für 2007) wurde 
in der Gemeinde Eitorf die getrennte Schmutz- und 
Niederschlagswassergebühr eingeführt. Maßstab für 
die Erhebung der Niederschlagswassergebühren ist 
die Quadratmeterzahl der bebauten (bzw. überbauten) 
und/oder befestigten Grundstücksfl ächen, von denen 
Niederschlagswasser über Kanalanschlüsse oder auch 
oberfl ächig (z.B. über einen Straßeneinlauf) in die 
gemeindliche Abwasseranlage gelangen kann (abfl uss-
wirksame Fläche). 
Die betroffenen Flächen wurden damals durch Frage-
bogenerhebung ermittelt. Der ging eine Überfl iegung 
und anschließende Digitalisierung der Luftbildauf-
nahmen voraus. 
Da sich im Laufe der Jahre Veränderungen der bebau-
ten und/oder befestigten Grundstücksfl ächen ergeben 
können, ist satzungsrechtlich eine Verpfl ichtung des 
Eigentümers verankert, nach der jede Veränderung der 
abfl usswirksamen Fläche innerhalb eines Monats der Gemein-
de mitzuteilen ist (§ 10 Abs. 3 Beitrags- und Gebührensat-
zung zur Abwasserbeseitigungssatzung der Gemeinde 
Eitorf). Viele Eigentümer kommen dieser Verpfl ichtung 
unaufgefordert nach. Allerdings haben Mitarbeiter der 
Gemeindewerke bei gezielten Überprüfungen auch 
festgestellt, dass Änderungen der abfl usswirksamen 
Flächen nicht mitgeteilt werden. Die Gemeindewerke 
weisen darauf hin, dass der Mitteilungspfl icht durch 
den Eigentümer unbedingt Beachtung geschenkt 
werden muss. Nur korrekte und ständig aktualisierte 
Flächen führen letztlich zu Gebührengerechtigkeit für 
alle und halten den Gebührensatz auf einem stabilen 
Niveau! Nähere Informationen hierzu erteilen Ihnen 
telefonisch Herr Ottersbach (02243/89-209) und Herr 
Rözel (02243/89-207).

Gartenwasserzähler und Poolwasser
Nach § 9 Abs. 5 der Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Abwasserbeseitigungssatzung der Gemeinde Eitorf 
können Wassermengen, die nachweislich nicht dem 

angeschlossene Einwohner im Versorgungsgebiet 
(inkl. Zweitwohnsitze; 2019) rund 20.000

Hausanschlüsse rund 6.300

Leitungsnetz in km (inkl. Hausanschlusslängen) rund 185

durchschnittlicher täglicher Verbrauch
je angeschlossenem Einwohner in l (2019)

111

Wasserbezug in m³ (2019) rund 880.000

Wasserhärte in mmol/l CsCO3
Wasserhärte in °dH (deutscher Härte)

0,91 ± 0,08 (weich)
5,10 ± 0,40 (weich)

Hochbehälter mit Fassungsvolumina in m³ Josefshöhe (2.000) 
Lindscheid (140) 

Rodder (80)

Herkunft des Wassers Wahnbachtalsperren-
verband Siegburg
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